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Bundeskartellamt mahnt Alphabet / Google ab

Einen Tag vor Heiligabend 
2022 hat das Bundeskar-
tellamt der Alphabet Inc. 
in Mountain View/USA, der 
Google Ireland Ltd. in Du-
blin  sowie der Google Ger-
many GmbH in Hamburg 
einen wenig erfreulichen 
Brief übersandt – nämlich 
seine vorläufige rechtliche 
Einschätzung in dem Verfah-
ren wegen Googles Konditi-
onen zur Datenverarbeitung. 

Nach dem jetzigen Verfah-
rensstand geht die Bonner 
Behörde davon aus, dass die 
neuen Vorschriften für Di-
gitalkonzerne (§ 19a GWB) 
einschlägig sind und Google 
deshalb seine Konditionen 
der Datenverarbeitung und 
die darauf gestützte Praxis 
anpassen muss.

Andreas Mundt, Präsident 
des Bundeskartellamtes: 
„Das Geschäftsmodell von 
Google baut ganz grundle-
gend auf der Verarbeitung 
von Nutzerdaten auf. Google 
hat hier einen strategischen 
Vorteil gegenüber anderen 
Unternehmen aufgrund des 
etablierten Zugangs zu rele-
vanten Daten aus einer sehr 
großen Zahl an verschie-
denen Diensten. Google muss 
sich an den Anforderungen 
der neuen Wettbewerbsvor-
schriften für Digital-Kon-
zerne messen lassen. Das 
Unternehmen muss den Nut-
zerinnen und Nutzern ausrei-
chende Wahlmöglichkeiten 
hinsichtlich der Verarbeitung 
ihrer Daten einräumen.“

User haben keine ausrei-
chende Wahl

Auf Basis seiner aktuellen 
Konditionen kann Google 
eine Vielzahl von Daten 
aus verschiedensten Dien-
sten kombinieren und damit 
z.B. sehr detaillierte Profile 
über Verbraucherinnen und 
Verbraucher anlegen, die 
das Unternehmen für Wer-
bung sowie für andere Zwe-
cke nutzen kann, oder auch 
Funktionen von Diensten 
trainieren. Die Konditionen 
sehen vor, dass Google Da-
ten, z.B. mithilfe seiner zahl-
reichen eigenen, teils sehr 
reichweitenstarken Dienste, 
wie der Google Suche, You-
Tube, Google Play, Google 
Maps und dem Google Assi-
stant, aber auch mithilfe von 
zahlreichen Webseiten und 
Apps Dritter, für verschie-
denste Zwecke erheben und 
dienstübergreifend verarbei-
ten kann. Dies betrifft auch 
Daten aus sog. Hintergrund-
diensten von Google, wie 
den Play Services, die teil-
weise regelmäßig Daten von 
Android-Geräten erheben. 

Das Bundeskartellamt ist zu 
der vorläufigen Einschät-
zung gelangt, dass die Nut-
zerinnen und Nutzer auf der 
Basis der aktuellen Kondi-
tionen keine ausreichende 
Wahl haben, ob und inwie-
weit sie mit dieser weitrei-
chenden dienstübergreifen-
den Verarbeitung ihrer Daten 
einverstanden sind. Die bis-
lang angebotenen Wahlmög-

lichkeiten sind insbesondere 
zu intransparent und pau-
schal, soweit Google über-
haupt Wahlmöglichkeiten 
anbietet.

Digital Markets Act dürfte 
zur Anwendung kommen

Das Bundeskartellamt stützt 
sich bei seinem Verfahren 
auf das deutsche Wettbe-
werbsrecht. Für bestimmte 
Dienste von Google dürfte 
zukünftig auch der europä-
ische Digital Markets Act 
(DMA) anzuwenden sein, 
dessen Durchsetzung in 
die ausschließliche Zustän-
digkeit der Europäischen 
Kommission fällt. Der 
DMA beinhaltet ebenfalls 
eine Vorschrift, welche eine 
dienstübergreifende Daten-
verarbeitung adressiert, al-
lerdings nur sofern von der 
Europäischen Kommission 
noch zu benennende sog. 

zentrale Plattformdienste 
involviert sind. Das vorlie-
gende Verfahren auf Basis 
des nationalen § 19a GWB 
reicht teilweise über die zu-
künftigen Anforderungen 
des DMA hinaus. Das Bun-
deskartellamt steht dazu im 
Austausch mit der Europä-
ischen Kommission.

Das Bundeskartellamt führt 
gegen Google ein Verwal-
tungsverfahren. Die ausführ-
lich begründete Abmahnung 
bildet zunächst einen Zwi-
schenschritt, der dem Un-
ternehmen die Möglichkeit 
einräumt, zur vorläufigen 
Einschätzung des Amtes im 
Einzelnen Stellung zu neh-
men und weitere Rechtferti-
gungsgründe oder Lösungs-
vorschläge vorzutragen. 
Eine abschließende Ent-
scheidung in der Sache wird 
voraussichtlich im Jahr 2023 
ergehen. (ps)

Andreas Mundt, der Präsident des Bundeskartellamtes for-
dert, dass Google der Nutzer-Community ausreichend Wahl-
Möglichkeiten bei der Verarbeitung ihrer Daten einräumen 
muss. – Foto: Marcus Glgoer
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Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Zauber und Schönheit unserer Wälder

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Kombinationen für alle 
Printmedien, insbesondere Serien- und Einzelbandtitel, Bild-, Daten- und 
Tonträger, insbesondere Video/DVD und Hörbücher; sowie Online-Medien 
und Multimedia-Anwendungen, insbesondere Internet-Seiten und Apps.

Rechtsanwalt Joachim Fauth 
Wilhelm-Blos-Straße 62, 70191 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Handwerk im 3. Jahrtausend: Chancenreich. 

Kreativ. Einzigartig.

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Dr. Wolfgang Setzler 
Karl-Bold-Straße 4, 77855 Achern
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Die Knackis – weiche Herzen treffen auf 
harten Beton

Die Knackis

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online- 
und Offline-Dienste).

Studio71 GmbH 
Stralauer Allee 8, 10245 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

DIE RAABEN

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 

Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere für Druckereierzeugnisse, 

Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und digitale 

Medien und Netzwerke sowie Softwareerzeugnisse.

Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians 
AMPERSAND Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 
Widenmayerstraße 4, 80538 München
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Impressum

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für

Kampf den Kilos – Wer verliert, sahnt ab
Kampf der Realitystars – Die Aftershow
Joey Kelly und Familie – Roadtrip Panameri-

cana
Deutschland bei Nacht – Schuften statt 

schlafen

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Titelkombinationen, grafischen Gestaltungen, Untertiteln 
und Zusammensetzungen für alle Medien einschließlich Printmedien, Film, 
Hörfunk, Fernsehen, Software, Off- und Onlinedienste sowie Onlinemedien 
und Multimediaanwendungen sowie für sonstige audiovisuelle, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke.
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Brienner Straße 9, 80333 München


